
 
 
 
 
 
 
 
Allgemeine Einkaufsbedingungen 
 
1. Bedingungen 
 Es gelten nur die nachfolgenden Bedingungen, 

ausser es werden abweichende, schriftliche 
Vereinbarungen getroffen. Der Lieferant erklärt sich 
ausdrücklich bereit, unsere Einkaufsbedingungen 
auch dann zu akzeptieren, wenn bei nachfolgenden 
Bestellungen die Einkaufskonditionen nicht 
neuerlich übermittelt werden. 

 Falls sich der Lieferant mit den vorliegenden 
Einkaufsbedingungen nicht einverstanden erklären 
kann, hat er ausdrücklich darauf hinzuweisen. Für 
allfällige Änderungen genügt in keinem Falle die 
allgemeine Bezugnahme des Lieferanten auf seine 
Verkaufsbedingungen. Für jede Abweichung  ist 
eine besondere Vereinbarung nötig. 

 Mit der Ausführung eines Auftrags akzeptiert der 
Lieferant die vorliegenden Einkaufsbedingungen. 

  
2. Bestellungen 
 Die Bestellungen erfolgen mündlich oder schriftlich. 

Wird der Auftrag vom Besteller bestätigt, akzeptiert 
der Lieferant die Einkaufsbedingungen.  

 Eigentumsvorbehalte werden abgelehnt. 
 
3. Preise 
 Wenn nicht anders vereinbart, gelten sämtliche 

Preise - auch für laufende Kontrakte - als 
Festpreise. Wird kein Festpreis festgelegt, so 
akzeptieren wir Zoll- und 
Preiszuschlagsänderungen, allg. 
Schiffahrtstarifänderungen und Kosten, die aus 
produktbezogenen behördlichen Massnahmen 
entstehen.  

 
4. Lieferungen 
 Die auf den Bestellungen und Kontrakten 

angegebenen Liefertermine sind verbindlich und 
können nur durch gegenseitiges, unsererseits 
schriftlich bestätigtes Einverständnis abgeändert 
werden. 

 Werden die Liefertermine - aus welchen Gründen 
auch immer - nicht eingehalten, so steht dem 
Käufer unbeschadet weiterer gesetzlicher oder 
vertraglicher Ansprüche das Recht zu, vom Vertrag 
zurückzutreten, ohne dass der Lieferant gegen den 
Käufer irgendwelche Ansprüche geltend machen 
kann. Dies gilt auch, wenn einzelne Teillieferungen 
nicht rechtzeitig erfolgen. 

 Der Erfüllungsort ist aus der Bestellung ersichtlich.  
Nutzen und Gefahr gehen erst bei Uebernahme der 
Ware an den Käufer über.  

 
5. Qualität 
 Die zu liefernde Ware versteht sich als gesunde, 

handelsübliche Qualität, die dem Schweizerischen 
Futtermittelbuch entspricht und hat unter Berück-
sichtigung des Verwendungszwecks den 
geltenden Gesetzen und Vorschriften zu 
entsprechen. Sonderanforderungen sind explizit 
aufgeführt. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  Änderungen 
 Änderungen in Qualität und Ausführung dürfen nur 

nach Vorlage von Mustern und deren Gutbefund 
vorgenommen werden. 

 
7. Mängel 
 Beanstandungen und Mängel werden dem 

Lieferanten unverzüglich, jedoch bis spätestens     
4 Wochen nach Erhalt der Lieferung bekannt 
gegeben, versteckte Mängel unverzüglich nach 
deren Feststellung. Unabhängig der 
Mängelfeststellung haftet der Lieferant - als 
Spezialist seiner Branche - für die Lieferung 
geeigneter und einwandfreier Ware. 

 Bei mangelhafter Lieferung können ausser 
Wandlung und Minderung auch Ersatzlieferungen 
verlangt werden. Weitere Schadenersatzansprüche 
bleiben vorbehalten.  

 
8. Zahlung 
 Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Zahlung  
 30 Tage rein netto ab Fakturadatum. 
 Zahlungen oder Teilzahlungen beinhalten keinen 

Verzicht auf die Geltendmachung von Gewähr-
leistungs- oder  Schadenersatzansprüchen. 

 
9. Höhere Gewalt 
 In Fällen von Behinderung unseres Betriebes durch 

höhere Gewalt können wir auf die Lieferung ganz 
oder teilweise verzichten oder die Ausführung auf 
einen späteren Zeitpunkt verschieben, ohne dass 
dem Lieferanten hieraus irgendwelche Ansprüche 
zustehen. 

 Ferner kann der Lieferant beim Eintreten höherer 
Gewalt, wie Ein- und Ausfuhrschwierigkeiten, 
Wassernot, Streiks, Schiffahrtsbehinderungen, 
Kriegsausbruch um eine Lieferfristerstreckung oder 
Kontraktauflösung ersuchen. Unter den 
Umständen, dass der Lieferant nachweisbar dafür 
kein Verschulden trifft, hätte dies für den Lieferant 
keine Schadenersatzansprüche unsererseits zur 
Folge. 

 
10. Usanzen  
 Im weiteren gelten die Usanzen der Schweizer 

Getreide- und Produktenbörse. 
 
11. Anwendbares Recht und Schiedsgericht 
 Allfällige Streitigkeiten, die durch die Einkäufe nach 

diesen Einkaufsbedingungen entstehen sind durch 
das Schiedsgericht der Schweizer Getreide- und 
Produktenbörse zu schlichten. Es findet das 
schweizerische Recht Anwendung, Gerichtsstand 
für alle gegenseitigen Ansprüche ist Bischofszell. 

 

Der Lieferant hat von den oben erwähnten allgemeinen Einkaufsbedingungen sowie auch von den in der 
spezifischen Bestellung und deren Dokumenten erwähnten Details Kenntnis genommen. 
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